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Das Problem der  Auslegung von Rechtstexten  in  einem mehrsprachigen und 
pluri-kulturellen  Umfeld  –  Alltag  in  den  Brüsseler  Institutionen,  aber  auch 
immer  häufiger  in  den  entfernten  Amtsstuben  der  mitgliedsstaatlichen 
Verwaltungen und Gerichten – steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Ausgehend 
vom  rechtlichen  Rahmen  der  ausgewählten  Texte  werden  zunächst  die 
Unterschiede  zwischen  europäischem  Gemeinschaftsrecht  und  europäischem 
Privatrecht erläutert. Das Gemeinschaftsrecht bildet eine eigene Rechtsordnung 
bestehend aus Gründungsverträgen, Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen 
und  Urteilen.  Demgegenüber  entsteht  das  europäische  Privatrecht  in  einem 
Prozess  der  langsamen  Harmonisierung  bzw.  Europäisierung  der  nationalen 
Rechtsordnungen  der  25  Mitgliedsstaaten:  Wenn  von  „Europäisierung“  des 
Rechts  die  Rede  ist,  wird  damit  jedoch nicht  die  allmähliche  Bildung  eines 
Geflechts gemeinsamer Rechtsgrundsätze bezeichnet; dieses existiert bereits seit 
Jahrhunderten. Statt dessen geht es um die Schaffung eines echten, einheitlichen 
und umfassenden Systems mit Bindungswirkung, dass sowohl auf gemeinsamen 
Fällen beruht, als auch in einem Text oder Gesetzbuch enthalten ist, in dem die 
gemeinsamen  Prinzipien  zur  Orientierung  für  den  Aufbau  eines 
gemeineuropäischen Rechts gesammelt sind (Benacchio 2004: 171-172).

Zunächst werden die verschiedenen Textsorten im Gemeinschaftsrecht auf ihre 
besonderen  Merkmale  untersucht.  Ein  Schwerpunkt  liegt  dabei  auf  der 
normativen Dimension und ihrem Vergleich mit italienischen Rechtstexten.
Dagegen steht die Produktion neuer privatrechtlicher Texte im Vordergrund des 
Teils, der dem europäischen Privatrecht gewidmet ist, sowohl hinsichtlich der 
Vereinheitlichung des Privatrechts als auch im Hinblick auf die Schaffung eines 
gemeinsamen Privatrechts.
Damit verknüpft ist die von Juristen und Juristes-linguistes in den europäischen 
Institutionen  viel  diskutierte  Notwendigkeit,  eine  neue  europäische 
Rechtssprache  zu  schaffen,  ohne  bei  der  Übersetzung  in  die  verschiedenen 
Amtssprachen  der  Union  auf  die  bereits  vorhandenen  Rechtssprachen  der 
jeweiligen Mitgliedsstaaten zurückzugreifen. In den Übersetzungen finden sich 
nämlich häufig begriffliche Überschneidungen mit in den mitgliedsstaatlichen 
Rechtsordnungen gebräuchlichen Termini, daneben Begriffe, die auf nationaler 
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Ebene keine Entsprechung haben, oder Neologismen, die in der Regel aus dem 
Englischen oder Französischen entlehnt sind (die häufigsten Ausgangssprachen 
beim Verfassen von Dokumenten). Ein Nachteil ist allen genannten Lösungen 
gemeinsam: die Verständlichkeit wird häufig nicht unbedingt gefördert.

Schließlich versucht der Beitrag aufzuzeigen, dass der ständige Dialog zwischen 
Fachsprachen und unterschiedlichen Sprachen ein unverzichtbares  Instrument 
zur besseren Auslegung europäischer Rechtstexte und ihrer Anwendung in den 
Mitgliedsstaaten  darstellt.  In  diesem  Dialog  können  neben 
rechtswissenschaftlichen  auch  sprachwissenschaftliche  Überlegungen  einen 
entscheidenden Beitrag zur Schaffung einer neuen, gemeinsamen europäischen 
Rechtssprache leisten.
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